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Vorlage 
 
Federführend: 
Abteilung 2 - Ordnungs- und Sozialabteilung 

Vorlage-Nr: VO/2021/0491 
AZ: 2/ 200-54 
Datum: 02.08.2021 
Verfasser: Herr Stefan Hartmann 

Beratung und Beschlussfassung über die Rückübertragung der Göt-
zenberghalle in Stockum-Püschen an die Ortsgemeinde Stockum-Pü-
schen zum 01.01.2022 
 

Beratungsfolge: 

Status Datum Gremium Zuständigkeit 

öffentlich 31.08.2021 Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Westerburg beschließend 

 
 
 
Sachverhalt:  
 
Für den Neubau der Götzenberghalle in Stockum-Püschen wurde aus förderrechtlichen Grün-
den der Grundbesitz hierfür mit notariellem Schenkungsvertrag vom 04.09.2002 von der Orts-
gemeinde Stockum-Püschen an die Verbandsgemeinde Westerburg übertragen.  
 
Der entsprechende Förderantrag für den Neubau einer Sporthalle mit Mehrzweckeinrichtung 
bei der Grundschule Stockum-Püschen wurde bereits im Jahr 1992 gestellt und dem vorzeiti-
gen Baubeginn wurde mit Schreiben vom 23.08.1993 zugestimmt.  
 
Mit Bewilligungsbescheid vom 17.02.1999 des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz wurde 
der Verbandsgemeinde Westerburg eine Landeszuwendung in Höhe von 720.000 DM und 
eine Kreiszuwendung in Höhe von 140.000 DM im Rahmen des Schulbauprogramms 1999 
zugesichert. 
 
Mit Vereinbarung vom 21.02.2005 zwischen der Ortsgemeinde Stockum-Püschen und der 
Verbandsgemeinde Westerburg wurde vereinbart, dass unter Beachtung der Schulbaurichtli-
nie, das Eigentum an dem oben genannten Grundstück und Gebäude an die Ortsgemeinde 
Stockum-Püschen zurück zu übertragen ist.  
 
Nach 5.2.4 der Schulbaurichtlinie erlischt der Rückforderungsanspruch des Förderbetrages 20 
Jahre nach Fertigstellung der Baumaßnahme. 
 
Da die Fertigstellung bereits im Jahre 1995 erfolgte, ist die 20-Jahres-Frist bereits verstrichen 
und die Rückübertragung an die Ortsgemeinde kann vollzogen werden.  
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Westerburg beschließt die Rückübertragung der 
Götzenberghalle in Stockum-Püschen an die Ortsgemeinde Stockum-Püschen zum 
01.01.2022.  
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine 



VO/2021/0491 Seite: 2/2 

 

 
 
 
 
Anlage/n: 
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